	Sozialversicherung

	
	Kranken-

versicherung SGB V
	Pflege-

versicherung SGB XI
	Unfall-

versicherung SGB VII
	Renten-

versicherung SGB VI
	Arbeitslosen-

versicherung SGB III

	Versicherungs-

pflichtig
	- Personen, die gegen Arbeits-entgelt oder in der Berufs-ausbildung beschäftigt sind § 5

- Rentner, Studenten

- Empfänger von Arbeits-losengeld o. -hilfe § 5 Abs. 2

(Familienangehörige sind ohne eigene Beitragszahlung mitversichert)
	- Personen, die gegen Arbeits-entgelt oder in der Berufs-ausbildung beschäftigt sind 

- Rentner, Studenten

- Empfänger von Arbeit-slosengeld oder- hilfe 

(Familienangehörige sind ohne eigene Beitragszahlung mitversichert)
	- alle Beschäftigten

-  Schüler, Studierende

- Landwirt, Kinder § 2
	- Personen, die gegen Arbeits-entgelt oder in der Berufs-ausbildung beschäftigt sind § 1

- selbständig Tätigen (Lehrer, Künstler, Handwerker) § 2

- Personen die Entgeltersatz-leistungen beziehen 

- Wehr- u. Zivildienstleistende
	- Personen, die gegen Arbeits-entgelt oder in der Berufs-ausbildung beschäftigt sind 

- Wehr- u. Zivildienstleistende

	Versicherungs-

freiheit
	- Beamte, Richter, Soldaten § 6

- Arbeiter und Angestellte deren regelmäßiges Jahresarbeitsentgelt der Jahresarbeitsentgeltgrenze übersteigt  § 6 Abs. 6
	- von der Versicherungspflicht auf an Antrag befreit, wenn privat versichert. bei gleichen Leistungen wie im SGB XI
	- Beamte, (beamtenrechtlichen Unfallfürsorgevorschriften)

- Mitglieder geistlicher Genossenschaften (kirchenrechtliche Reg., Diakonissen)
	- Beamte, Richter, Soldaten (beamtenrechtl. Versorgung)

- Mitglieder geistlicher Genossenschaften (kirchenrechtliche Reg., Diakonissen) 

- berufsst. Versorgungswerke

(Ärzteversorgung) § 6 SGB VI 
	- Beamte, Richter, Soldaten,

- geringfügig Beschäftigte,

- Studierende,

-  Personen nach Vollendung 65 Lebensjahr, 

- Rentner wegen Erwerbs-unfähigkeit

	Versicherungs-

träger
	- Allgemeine Otskrankenkassen (AOK)

- Betriebs-

krankenkassen (BKK)

- Innungs-

krankenkassen (IKK)
	- Pflegekassen 

(sind bei den Krankenkassen mit untergebracht) § 4 SGB V
	- gew. Berufsgenossenschaft 

- Landwirtschaftl. BG

- Unfallkasse des Bundes

- Unfallkasse der Länder

(Kinder, Studierende)
	- Bundesversicherungsanstalt

für Angestellte (BfA)

- Landesversicherungsanstalten

für Arbeiter (LVA)

- Bundesknappschaft

(Bergbau)
	- Bundesanstalt für Arbeit BA

- Landesarbeitsämter und Arbeitsämter

	
	Kranken-

versicherung SGB V
	Pflege-

versicherung SGB XI
	Unfall-

versicherung SGB VII
	Renten-

versicherung SGB VI
	Arbeitslosen-

versicherung SGB III

	Finanzierung

Beitragsentrichtung
	50% AG; 50% AN

- Ausnahmen im Niedriglohnsektor

sonstige Einnahmen:

Zuschüsse, Erstattung-

und Ersatzansprüche aus Erträgen, Zinsen u. Gebühren
	50% AG; 50% AN

- Ausnahmen im Niedriglohnsektor

- Ausn. in Sachsen

1,35 % AN; 0,35% AG
	allein vom AG,

Höhe richtet sich nach Finanzbedarf, Arbeitsentgelten und Gefahrenklassen
	50% AG; 50% AN

- Ausnahmen im Niedriglohnsektor

sonstige Einnahmen:

Zuschüsse des Bundes
	50% AG; 50% AN

sonstige Einnahmen:

Umlagen, Mittel des  Bundes

	Versicherungsfälle
	- Krankheit
	- Pflegebedürftigkeit

§ 14 SGB XI
	- Arbeitsunfälle

- Berufskrankheiten

§ 7 SGB VII

(- Wegeunfälle)
	- Berufsunfähigkeit

- Erwerbsunfähigkeit

- Alter

- Tod

- Rehabilitation
	- Arbeitslosigkeit

	Aufgaben
	Maßnahmen zur:

- Gesundheitsförderung

- Verhütung von Krankheiten
	Pflegebedürftigen Hilfe zu leisten – die körperlichen, geistigen u. seelischen Kräfte wiederzugewinnen oder zu erhalten
	Maßnahmen zur Verhütung:

- von Arbeitsunfällen

- von Berufskrankheiten

- Gesundheitsgefahren

Unfallverhütungsvorschriften
	Die Erwerbsfähigkeit der Versicherten so lange wie möglich zu erhalten, zu bessern oder wiederher-zustellen.

Gewährung von Renten
	- Berufsberatung

- Arbeitsmarktberatung

- Arbeitsvermittlung

- Förderung der beruflichen Bildung, Arbeitsaufnahme, Behinderter 

	Leistungen
	- Verhütung, Früherkennung, Behandlung von Krankheiten

- Krankengeld § 44 SGBV

- Schwangerschaft und    Mutterschaft

- Sterbegeld § 58 SGB V

- Fahrtkosten § 60 SGB V
	- Pflegesachleistungen § 36  (häusliche Pflegehilfe)

- Pflegegeld § 37 

Höhe richtet sich nach den einzelnen Pflegestufen I,II,III
	Reha. und Entschädigungen

- Heilbehandlung

- Rehabilitation

- Pflege

- Geldleistungen
	- Altersrenten

- Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit

- Hinterbliebenenrenten

§ 33 SGB VI
	- Arbeitslosengeld

- Teilarbeitslosengeld

- Arbeitslosenhilfe 

- Insolvenzgeld


